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Vorlage 
 
  Zutreffendes ankreuzen  

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

 Ausschuss für berufs- und allgemein 

       bildende Schulen 

05.09.2023      

                  

 Kreisausschuss 15.09.2023      

 Kreistag 27.09.2023      

 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-
vention wurden berücksichtigt:  ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich 40 

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

40.01       40 II                         In Vertretung  
gez. 
Luck-
stein 

                                          gez. Wendt (Handzeichen) 

 
Betreff: 
 

Satzung des Landkreises Helmstedt über die Festlegung der Schulbezirke der in 
seiner Trägerschaft stehenden allgemein bildenden Schulen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Die 9. Änderung der „Satzung des Landkreises Helmstedt über die Festlegung der Schul-
bezirke der in seiner Trägerschaft stehenden allgemein bildenden Schulen“ in beiliegen-
der Form wird beschlossen. 
 
 



 
 DRUCKSACHE 
Vorlage lfd. Nr. Jahr 

(Fortsetzungsblatt) 127 2023 
 

  
 

- 2 -

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
Der Kreistag hat am 29.03.2023 beschlossen, dass 
 5 

1. die Außenstelle Königslutter des Förderschwerpunktes Lernen der Wichernschule, 
mit Ablauf des Schuljahres 2022/23 aufgelöst und in den Hauptstandort in Helm-
stedt integriert wird.  

 
sowie 10 
 

2. der Förderschwerpunkt Sprache der Wichernschule von Helmstedt in die bisherige 
Außenstelle Königslutter des Förderschwerpunktes Lernen, zum Schuljahr 
2023/24 umzieht. 

 15 
(siehe Drucksache 30 / 2023) 
 
Das Regionale Landesamt für Schule und Bildung Braunschweig hat zu beiden Vorhaben 
die entsprechenden zustimmenden Bescheide erlassen, so dass die beiden Beschlüsse 
vom Landkreis umgesetzt werden können. 20 
 
Im Nachgang ist folglich die entsprechende Anpassung in der Schulbezirkssatzung erfor-
derlich.  
 
Die Änderung der Satzung soll rückwirkend zum 01.08.2023 (Beginn des Schuljahres 25 
2023/24) in Kraft treten. 
 
 
Anlage 



. . . 

 

 
LANDKREIS HELMSTEDT 

 
 

Satzung des Landkreises Helmstedt 
über die Festlegung der Schulbezirke  

der in seiner Trägerschaft stehenden allgemein bildenden Schulen 
 
 
Aufgrund des § 10 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. Nr. 31/2010, S. 576), geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15.07.2020 (Nds. GVBl. Nr. 27/2020, S. 244) 
i. V. m. § 63 Abs. 2 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) in der Fassung vom 03.03.1998 (Nds. GVBl. S. 137), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.12.2019 (Nds. GVBl. Nr. 25/2019, S. 430) hat der Kreistag des Landkreises Helmstedt in seiner Sitzung 
am 27.09.2023 folgende Satzung beschlossen: 

 
 
 
 

§ 1 
 

Schulbezirke für Hauptschulen  
 

Lfd. 
Nr. 

Schulname/Bezeichnung/ 
Standort 

Einzugsbereich (Schulbezirke) 

1 2 3 

1 

 
Eichendorffschule 
Eichendorffstraße 7 
38364 Schöningen 
 

Gebiet des Landkreises Helmstedt 
als gemeinsamer Schulbezirk 

2 

 
Haupt- und Realschule Königslutter 
- Schulform Hauptschule - 
Wilhelm-Bode-Straße 1 
38154 Königslutter am Elm 
 

 
Gebiet des Landkreises Helmstedt 
als gemeinsamer Schulbezirk 
 

 
 
 

§ 2 
 

Schulbezirke für Realschulen 
 

Lfd. 
Nr. 

Schulname/Bezeichnung/ 
Standort 

Einzugsbereich (Schulbezirke) 

1 2 3 

1 

 
Lademann-Realschule 
Wilhelmstraße 13 
38350 Helmstedt 
 

Gebiet des Landkreises Helmstedt 
als gemeinsamer Schulbezirk 

2 

 
Realschule Schöningen 
Schützenbahn 26 
38364 Schöningen 
 

Gebiet des Landkreises Helmstedt 
als gemeinsamer Schulbezirk 

3 

 
Haupt- und Realschule Königslutter 
- Schulform Realschule - 
Wilhelm-Bode-Straße 1 
38154 Königslutter am Elm 
 

Gebiet des Landkreises Helmstedt 
als gemeinsamer Schulbezirk  

 
 

http://www.schure.de/change/2241001/gv11,7,83.htm
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§ 3 
 

Schulbezirke für Oberschulen 
 

Lfd. 
Nr. 

Schulname/Bezeichnung/ 
Standort 

Einzugsbereich (Schulbezirk) 

1 2 3 

1 

 
Oberschule Lehre 
Rosinenweg 13 
38165 Lehre 
 

Gebiet des Landkreises Helmstedt 
als gemeinsamer Schulbezirk 

2 

 
Carl-Friedrich-Gauß-Schule 
Bahnhofstraße 17 
38458 Velpke 
 

Gebiet des Landkreises Helmstedt 
als gemeinsamer Schulbezirk 

 
 
 
 

§ 4 
 

Schulbezirke für Gymnasien 
 

Lfd. 
Nr. 

Schulname/Bezeichnung/ 
Standort 

Einzugsbereich (Schulbezirke) 

1 2 3 

1 
Gymnasium Julianum 
Goethestraße 1a 
38350 Helmstedt 

 
●   Stadt Helmstedt 
     - Bad Helmstedt 
     - Barmke 
     - Emmerstedt 
     - Kernstadt 
 
●   Stadt Königslutter am Elm  
     - Beienrode 
     - Groß Steinum 
     - Rhode 
     - Rottorf 
     - Schickelsheim 
     - Schoderstedt 
     - Uhry  
 
●   Samtgemeinde Grasleben 
 
●   Samtgemeinde Nord-Elm 
 
●   Samtgemeinde Velpke 
     ● Gemeinde Bahrdorf 
     ● Gemeinde Groß Twülpstedt 
        - Groß Sisbeck 
        - Groß Twülpstedt 
        - Klein Sisbeck 
        - Klein Twülpstedt 
        - Papenrode 
 
Wahlweise: 
 
●   Samtgemeinde Velpke 
     ● Gemeinde Danndorf 
     ● Gemeinde Grafhorst 
     ● Gemeinde Groß Twülpstedt 
        - Rümmer 
        - Volkmarsdorf 
     ● Gemeinde Velpke 
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2 

 
Gymnasium  
am Bötschenberg 
Am Bötschenberg 11 
38350 Helmstedt 
 

Gebiet des Landkreises Helmstedt 
als gemeinsamer Schulbezirk 

3 

Gymnasium 
Anna Sophianeum 
Elmstraße 21 
38364 Schöningen 

 
●   Stadt Helmstedt 
     - Büddenstedt 
     - Hohnsleben 
     - Offleben 
     - Reinsdorf 
 
●   Stadt Königslutter am Elm  
     - Kernstadt 
     - Klein Steimke 
     - Lauingen 
     - Lelm  
     - Ochsendorf  
     - Rieseberg 
     - Sunstedt 
 
●   Stadt Schöningen  
 
●   Samtgemeinde Heeseberg 
  
 
Wahlweise: 
 
●   Stadt Königslutter am Elm  
     - Boimstorf 
     - Bornum 
     - Glentorf  
     - Rotenkamp     
     - Scheppau     
  
 
Wahlweise entsprechend einer Vereinbarung mit dem Landkreis Wol-
fenbüttel: 
 
●   Samtgemeinde Elm-Asse 
     ● Gemeinde Dahlum 
     ● Gemeinde Kneitlingen 
     ● Gemeinde Uehrde 
     ● Gemeinde Vahlberg 
     ● Gemeinde Winnigstedt 
     ● Stadt Schöppenstedt 
 

4 
Gymnasien  
im Stadtgebiet Braunschweig 
 

 
Wahlweise entsprechend einer Vereinbarung mit der Stadt Braun-
schweig 
 
●   Gemeinde Lehre 
     - Essehof 
     - Lehre 
     - Wendhausen 
 
●   Stadt Königslutter am Elm  
     - Boimstorf   
     - Bornum     
     - Glentorf      
     - Rotenkamp     
     - Scheppau      
 
als Teil des gemeinsamen Schulbezirkes der Braunschweiger Gym-
nasien. 
 
 



- 4 - 

 

. . . 

 

5 
Gymnasien 
im Stadtgebiet Wolfsburg 
 

 
Wahlweise entsprechend einer Vereinbarung mit der Stadt Wolfsburg 
 
●   Gemeinde Lehre 
     - Beienrode 
     - Essenrode 
     - Flechtorf 
     - Groß Brunsrode 
     - Klein Brunsrode 
 
●   Samtgemeinde Velpke 
     ● Gemeinde Danndorf      
     ● Gemeinde Grafhorst      
     ● Gemeinde Groß Twülpstedt 
        - Rümmer      
        - Volkmarsdorf      
     ● Gemeinde Velpke      
 
Es besteht keine direkte Zuordnung zu einem gemeinsamen Schulbe-
zirk der Wolfsburger Gymnasien sondern lediglich ein Anwahlrecht. 
 
Eine Anwahl eines Wolfsburger Gymnasiums wird seitens der Stadt 
Wolfsburg nur unter Berücksichtigung der von der Stadt festgesetzten 
Kapazitätsgrenzen ermöglicht. 
 

 
 
 
 
 
 
 

§ 5 
 

Schulbezirke für Gesamtschulen 
 

Lfd. 
Nr. 

Schulname/Bezeichnung/ 
Standort 

Einzugsbereich (Schulbezirk) 

1 2 3 

1 

 
Giordano-Bruno- 
Gesamtschule 
Schulstraße 18 
38350 Helmstedt 
 

Gebiet des Landkreises Helmstedt 
als gemeinsamer Schulbezirk 

2 
Integrierte Gesamtschulen 
im Stadtgebiet Wolfsburg 
 

 
Wahlweise entsprechend einer Vereinbarung mit der Stadt Wolfsburg 
 
●   Gemeinde Lehre 
      
●   Samtgemeinde Velpke 
     ● Gemeinde Danndorf      
     ● Gemeinde Grafhorst      
     ● Gemeinde Groß Twülpstedt 
        - Rümmer      
        - Volkmarsdorf      
     ● Gemeinde Velpke      
 
Es besteht keine direkte Zuordnung zu einem gemeinsamen Schulbe-
zirk der Wolfsburger Gesamtschulen sondern lediglich ein Anwahl-
recht. 
 
Eine Anwahl einer Integrierten Gesamtschule in Wolfsburg wird sei-
tens der Stadt Wolfsburg nur unter Berücksichtigung der von der 
Stadt festgesetzten Kapazitätsgrenzen ermöglicht. 
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3 

IGS Schöppenstedt 
Wallpforte 6 
38170 Schöppenstedt 
 

 
Wahlweise entsprechend einer Vereinbarung mit dem Landkreis Wol-
fenbüttel 
 
●   Samtgemeinde Heeseberg 
      
Es besteht keine direkte Zuordnung zum Schulbezirk der IGS Schöp-
penstedt sondern lediglich ein Anwahlrecht. 
 

 
 
 

§ 6 
 

Schulbezirke für Förderschulen 
 

Lfd. 
Nr. 

Schulname/Bezeichnung/ 
Standort 

Einzugsbereich (Schulbezirke) 

1 2 3 

1a 

Wichernschule 
Förderschwerpunkt Lernen und      
Förderschwerpunkt Sprache 
Langer Steinweg 6 
38350 Helmstedt 

 
Förderschwerpunkt Lernen: 
 
Gebiet des Landkreises Helmstedt  
als gemeinsamer Schulbezirk 
 
Förderschwerpunkt läuft zum 31.07.2028 aus.  
Letztmaliger 5. Jahrgang im Schuljahr 2022/23. 

 

1b 

 
Wichernschule 
Förderschwerpunkt Lernen und      
Förderschwerpunkt Sprache 
- Außenstelle Königslutter -  
An der Stadtkirche 4 
38154 Königslutter am Elm 
 

 
Förderschwerpunkt Sprache: 
 
Sprachheilklassen (Jahrgänge 1 - 4) 
 
Gebiet des Landkreises Helmstedt 
als gemeinsamer Schulbezirk 
 

2 

 
Rudolf-Dießel-Schule 
Förderschwerpunkt  
Geistige Entwicklung 
Rieseberger Weg 13 
38154 Königslutter am Elm 
 

Gebiet des Landkreises Helmstedt 
als gemeinsamer Schulbezirk 

 
 
 

§ 7 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.08.2023 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 

Helmstedt, den 27.09.2023 
 

LANDKREIS HELMSTEDT 
 
 
 

gez. Radeck 
________________________ 

 
Landrat  


